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1. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen 
Verantwortlich für die Datenerhebung ist: 
Gemeinde Wallgau 
Mittenwalder Str. 8 
82499 Wallgau 
E-Mail-Adresse: info@gemeinde-wallgau.de 
Telefon: 08825/9250-0 
 

2. Kontaktdaten der/des Datenschutzbeauftragten 
Secure Consult GmbH 
Keplerstraße 5, 86529 Schrobenhausen 
E-Mail-Adresse: dsb.wallgau@secure-consult.com 
Telefonnummer: 08252/9094110 
 

3. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ergibt sich aus Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e DSGVO, in 
Verbindung mit Art. 4 BayDSG und §§ 2, 11, 12, 14Gaststättengesetz (GastG) 
 
Die Datenerhebung und -verarbeitung erfolgt für folgende Zwecke: 
- Beurteilung der persönlichen Zuverlässigkeit des Antragstellers / der Antragstellerin 
- Beurteilung der sicherheitsrechtlichen Gefährdungslage 
- Beurteilung, ob öffentlich-rechtliche Vorschriften der Erlaubniserteilung entgegenstehen 
- Abstimmung mit den betroffenen Sicherheitsbehörden 
- Führung des Gewerberegisters mit An- Ab-, und Ummeldungen 
 
Nach den Vorschriften der GewO in Verbindung mit den Bestimmungen des GastG sind sie dazu verpflichtet, Ihre 
Daten anzugeben. Wenn Sie die erforderlichen personenbezogenen Daten nicht angeben, kann Ihr Antrag nicht 
bearbeitet werden.  
 

4. Empfänger und Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 
Ihre personenbezogenen Daten werden weitergegeben an: 

 Intern (Gemeindekasse, Steueramt, Bauhof, zuständige Verwaltungsmitarbeiter) 

 Polizeiinspektion Mittenwald  

 GEWAN-Bayern; u.a. Landratsamt, Finanzamt, IHK 

 

5. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten 
Ihre personenbezogenen Daten werden nach der Erhebung bei der Gemeinde Wallgau so lange gespeichert, wie 
dies unter Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen für die Bearbeitung und Dokumentation Ihres Antrages 
erforderlich ist. Gem. Aktenplankennzeichen 8231 des Aufbewahrungsfristenverzeichnisses des Bayerischen 
Einheitsaktenplans beträgt die Aufbewahrungsfrist 10 Jahre (nach Erlöschen der Erlaubnis). 
Bei Gestattungen eines vorübergehenden Gaststättenbetriebes beträgt die Aufbewahrungsfrist gem. 
Aktenplankennzeichen 8233 5 Jahre. 
 
 

6. Datenschutzrechte 
Nach der DSGVO haben Sie das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung und 
auf Widerspruch (Art. 15 ff. DSGVO). Diese Rechte können jedoch durch die Datenschutzgrundverordnung selbst, 
sowie aus weiteren Bundes- und Landesgesetzen eingeschränkt werden. Ebenso steht Ihnen nach Art. 77 DSGVO 
das Recht auf Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu.  
 
Eine Zusammenstellung der allgemeinen Informationen und der Ihnen zustehenden Rechte finden Sie auf unserer 
Homepage www.gemeinde-wallgau.de/datenschutzhinweise (Allgemeine Informationen zur Umsetzung der 
datenschutzrechtlichen Vorgaben der DSGVO)  
 
Ebenso finden Sie das Infoblatt in ausgedruckter Form im Rathaus der Gemeinde Wallgau, Mittenwalder Str. 8, 
82499 Wallgau, Einwohnermeldeamt  
 


